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(54) GANZSTAHLGARNITUR

(57) Die Erfindung betrifft einen Garniturdraht (1) zur
Verwendung auf Trommeln in Karden bestehend aus ei-
nem Fuß (2) und einem Blatt (3) mit einer Gesamthöhe
des Drahtes (h1) von 1.5 mm bis 5 mm. Das Blatt (3) ist
mit Zähnen (4) mit einer ersten Zahnspitze (5) mit einer
Zahntiefe (h6) von 0.3 mm bis 1.0 mm versehen. Der
Garniturdraht weist eine Zahnteilung (p) von 1.4 mm bis
2.5 mm aufweist und die Zähne (4) weisen eine Rücken-
fläche mit einem Rückenwinkel (y1) und eine Zahnbrust-
fläche mit einem Arbeitswinkel (α) auf. Der Rückenwinkel

(γ1) beträgt 50 bis 80 Winkelgrade und auf der Rücken-
fläche des Zahns (4) ist in einem Spitzenabstand (a) von
der ersten Zahnspitze (5) eine zweite Zahnspitze (6) aus-
gebildet. Die zweite Zahnspitze (6) weist eine Rücken-
fläche mit einem Rückenwinkel (γ2) auf und der Rücken-
winkel (γ2) der zweiten Zahnspitze (6) beträgt 50 bis 80
Winkelgrade, wobei der Rückenwinkel (y1) der ersten
Zahnspitze (5) und der Rückenwinkel (γ2) der zweiten
Zahnspitze (6) gleich ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ganz-
stahlgarnitur zur Verwendung auf Trommeln in Karden.
[0002] Ganzstahlgarnituren werden in verschiedenen
Bereichen der Verarbeitung von textilen Fasern einge-
setzt. Die vorliegende Erfindung betrifft einen Garnitur-
draht zum Einsatz auf Walzen in Faserbearbeitungspro-
zessen im Besonderen auf Trommeln von Karden. Bei
einer Verwendung auf Walzen ist der Garniturdraht in
Form einer Sägezahn-Ganzstahlgarnitur wendeiförmig
und eng aneinander anliegend oder in Rillen auf die Wal-
ze gewickelt. Übliche Formen der Sägezahn-Ganzstahl-
garnituren sind in der internationalen Norm ISO 5234
(2004) angegeben. Ganzstahlgarnituren werden nach
der Norm unter anderem charakterisiert durch ihren Ar-
beitswinkel α, ihren Rückenwinkel γ, ihre Zahnteilung p
und die Zahntiefe h6, die Gesamthöhe des Drahtes h1,
die Fussbreite b1 und die Blattbreite an der Spitze b3.
Der Arbeitswinkel ist der Winkel zwischen der Brustflä-
che eines Zahns und der Senkrechten zur Drahtbasis,
wobei die Brustfläche die, in Bewegungsrichtung gese-
hen, vordere Zahnfläche darstellt. Ist der Brustwinkel α
0° steht damit die Brustfläche senkrecht, respektive ver-
tikal, zur Drahtbasis. Der Rückenwinkel γ ist in vorliegen-
der Beschreibung der Winkel zwischen Rückenfläche
und der Senkrechten zur Drahtbasis, wobei die Rücken-
fläche die, in Bewegungsrichtung gesehen, hintere
Zahnfläche darstellt. Ist der Rückenwinkel γ 0° steht da-
mit die Rückenfläche senkrecht, respektive vertikal, zur
Drahtbasis.
[0003] In den Faserverarbeitungsprozessen wie Öff-
nen und Reinigen von Fasern oder Faserflocken werden
an die eingesetzten Ganzstahlgarnituren hohe Anforde-
rungen gestellt insbesondere bezüglich einer effizienten
Parallelisierung der Fasern im Kardierprozess. Bedin-
gung hierzu ist eine Führung der Fasern möglichst an
der Oberfläche der Garnitur. Ebenfalls ist dem Faser-
transfer von einer ersten Walze zu einer weiteren Walze
eine hohe Bedeutung beizumessen. Im Falle einer Karde
betrifft dies vor allem die auf die Trommel aufgebrachte
Ganzstahlgarnitur. Diese bestimmt wesentlich den Fa-
sertransfer von der Speisewalze auf die Trommel sowie
den Fasertransfer von der Trommel zum Abnehmer so-
wie die Faserführung im Kardierprozess.
[0004] Aus dem Stand der Technik bekannt ist bei-
spielsweise die WO 2013/072136 A1. Diese offenbart
eine Ganzstahlgarnitur für die Trommel einer Karde. Die
Garnitur weist Zähne auf mit einer in Arbeitsrichtung wei-
senden Zahnspitze und mit einem der Zahnspitze nach-
folgenden Zahnrücken, wobei der Zahnrücken mit zu-
mindest einer Erhöhung versehen ist. Durch den mit ei-
ner Erhöhung versehenen Zahnrücken sollen die Fasern
an der Oberfläche gehalten werden. Nachteilig an der
offenbarten Ausführung ist, dass bedingt durch den
Zahnrücken der einzelne Zahn verlängert wird, dies hat
zur Folge dass die Zahnteilung vergrössert und damit die
Zahndichte auf der Trommel verringert und somit der

mögliche Fasertransfer verringert wird.
[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung einen Garni-
turdraht zu schaffen, welcher eine Faserführung an der
Oberfläche der Garnitur bei einem verbesserten Faser-
transfer zur Trommel und von der Trommel zur nachfol-
genden Walze ermöglicht.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale im
kennzeichnenden Teil des unabhängigen Anspruchs.
[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Garniturdraht
zur Verwendung auf Trommeln in Karden vorgeschla-
gen, wobei der Garniturdraht aus einem Fuss und einem
Blatt mit einer Gesamthöhe des Drahtes h1 von 1.5 mm
bis 5.0 mm besteht. Bevorzugterweise beträgt die Ge-
samthöhe des Drahtes h1 1.8 mm bis 3.0 mm, besonders
bevorzugt 2.0 mm. Das Blatt ist mit Zähnen mit einer
ersten Zahnspitze versehen mit einer Zahntiefe h6 von
0.3 mm bis 1.0 mm, bevorzugterweise beträgt die Zahn-
tiefe h60.3 mm bis 0.6 mm, besonders bevorzugt 0.4 mm.
Der Garniturdraht weist eine Zahnteilung p von 1.4 mm
bis 2.5 mm auf, bevorzugterweise beträgt die Zahntei-
lung p 1.6 mm bis 2.0 mm, besonders bevorzugt 1.81
mm (entsprechend 14 Spitzen pro Zoll). Die Zähne wei-
sen eine Rückenfläche mit einem Rückenwinkel und eine
Zahnbrustfläche mit einem Arbeitswinkel auf. Der Rü-
ckenwinkel beträgt 50 bis 80 Winkelgrade, bevorzugter-
weise 60 bis 70 Winkelgrade, besonders bevorzugt 65
Winkelgrade. Auf der Rückenfläche des Zahns ist in ei-
nem Spitzenabstand von der ersten Zahnspitze eine
zweite Zahnspitze ausgebildet, wobei die zweite Zahn-
spitze eine Rückenfläche mit einem Rückenwinkel auf-
weist und der Rückenwinkel der zweiten Zahnspitze 50
bis 80 Winkelgrade, bevorzugterweise 60 bis 70 Winkel-
grade, besonders bevorzugt 65 Winkelgrade beträgt. Der
Rückenwinkel der Zähne, respektive der ersten Zahn-
spitze ist gleich dem Rückenwinkel der zweiten Zahn-
spitze.
[0008] Durch diese Geometrie der Zähne mit zwei
Zahnspitzen, wobei die Zweite Zahnspitze auf der Rü-
ckenfläche der ersten Zahnspitze ausgebildet ist wird der
Fasertransfer, insbesondere die Faserübernahme von
einer vorhergehenden Walze, begünstigt. Zusätzlich wir-
ken sich auch die zwei Zahnspitzen pro Zahn vorteilhaft
auf den Fasertransport der Fasern durch die Garnitur
aus und ergeben eine erhebliche Verbesserung der Kar-
dierung. Die zweite Zahnspitze bewirkt nicht nur eine er-
höhte Faserübernahme, sondern zusätzlich auch, dass
die Fasern an der Oberfläche der Garnitur gehalten wer-
den.
[0009] Eine Zahnrückenfläche, welche sich bei ge-
bräuchlichen Ganzstahlgarnituren von der Zahnspitze
zum Zahngrund erstreckt, ist in der vorgeschlagenen
Ausführung durch eine zweite Zahnspitze unterbrochen.
Zwischen der ersten Zahnspitze und der zweiten Zahn-
spitze ist ein Zahnzwischenraum ausgebildet, dabei ist
der Zahnrücken der ersten Zahnspitze mit der zweiten
Zahnspitze über ein konkaves Flächensegment verbun-
den. Der Spitzenabstand zwischen der ersten Zahnspit-
ze und der zweiten Zahnspitze beträgt vorteilhafterweise
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10% bis 50% der Zahnteilung p. Dadurch wird erreicht,
dass auch die zweite Zahnspitze im Prozess des Faser-
transportes aktiv beteiligt ist und zur verbesserten Fase-
rübernahme beiträgt.
[0010] Bevorzugterweise beträgt die Höhe des Zahn-
zwischenraums zwischen der ersten Zahnspitze und der
zweiten Zahnspitze 10% bis 50% der Zahntiefe (h6). Da-
durch wird ein Absinken der Fasern in die Garnitur zu-
mindest teilweise vermieden und der Kardierprozess ver-
bessert. Die minimale Höhe dieses Zwischenraums ist
zur Ausbildung der zweiten Zahnspitze notwendig, da
die zweite Zahnspitze nur eine Wirkung zur Verbesse-
rung der Faserübernahme entfaltet, wenn deren Arbeits-
winkel positiv, respektive grösser Null ist. Es ist jedoch
auch ein negativer Arbeitswinkel denkbar, was dann da-
zu führt, dass zumindest eine Verbesserung des Kardier-
prozesses durch die Führung der Fasern an der Ober-
fläche der Garnitur erreicht wird.
[0011] Weiter ist es vorteilhaft, wenn die Gesamthöhe
des Drahtes (h1) an der ersten Zahnspitze und an der
zweiten Zahnspitze gleich ist. Die Zahnspitzen sind ei-
nem Verschleiss unterworfen und stumpfen mit der Zeit
ab. Die Garnituren werden aus diesem Grund periodisch
nachgeschliffen, wodurch die Lebensdauer erhöht wer-
den kann. Weisen nun beide Zahnspitzen die gleiche Hö-
he auf, ergibt sich die Möglichkeit in einem Schleifpro-
zess die erste und die zweite Zahnspitze zu erfassen.
Die Garnitur behält dadurch auch nach mehreren Schleif-
prozessen ihre vorteilhafte Ausprägung.
[0012] Die erste Zahnspitze weist eine Blattbreite b3
von 0.04 mm bis 0.08 mm auf. Vorteilhafterweise ist die
Blattbreite b3 der zweiten Zahnspitze gleich gross. Auch
dieser Umstand trägt dazu bei, dass die zweite Zahnspit-
ze eine annähernd gleiche Wirkung wie die erste Zahn-
spitze entfaltet. Auch wird vermieden, dass durch eine
der beiden Zahnspitzen die Andere abgedeckt wird. Vor-
teilhafterweise beträgt der Arbeitswinkel der ersten
Zahnspitze 30 bis 50 Winkelgrade. Ein grösserer Arbeits-
winkel erhöht die Aggressivität der Garnitur. Der Arbeits-
winkel wird bestimmt durch die Produktionshöhe und
dem zu verarbeitenden Fasermaterial. Besonders bevor-
zugt ist der Arbeitswinkel der zweiten Zahnspitze gleich
gross wie der Arbeitswinkel der ersten Zahnspitze.
[0013] Der Garniturdraht ist als Ganzstahldraht aus-
geführt und kann mit normalem, verriegeltem oder ver-
kettetem Fuss ausgeführt werden, um ein Aufziehen
auch auf einer glatten Walze oder in Rillen zu ermögli-
chen.
[0014] Der Garniturdraht eignet sich im Besonderen
für garnierte Walzen von Karden, wie beispielsweise die
Trommeln. Bei Verwendung des Garniturdrahtes auf ei-
ner Trommel ist dieser spiralförmig aufgezogen.
[0015] Im Folgenden wird die Erfindung anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen erklärt und durch Zeich-
nungen näher erläutert.

Figur 1 Schematische Darstellung einer Ansicht einer
Ausführungsform eines Garniturdrahtes

Figur 2 Schematische Darstellung eines Quer-
schnitts des Garniturdrahtes nach Figur 1

Figur 3 Schematische Darstellung einer Ansicht einer
weiteren Ausführungsform eines Garnitur-
drahtes

[0016] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung eine
Ansicht und Figur 2 einen Querschnitt einer Ausfüh-
rungsform eines Garniturdrahtes 1 mit einem Fuss 2 und
einem Blatt 3. Der Fuss 2 und das Blatt 3 erstrecken sich
über die Gesamthöhe h1. Das Blatt 3 ist mit Zähnen 4
versehen, welche hintereinander entlang des Garnitur-
drahtes 1 in einem bestimmten Abstand, der sogenann-
ten Zahnteilung p, angeordnet sind. Die Zähne 4 sind
regelmässig und in ihrer Form identisch entlang des Gar-
niturdrahtes 1 mit einer Zahnteilung p angeordnet. Das
auf dem Fuss 2 aufgebaute Blatt 3 verjüngt sich ausge-
hend vom Fuss 2 bis zu einer Blattbreite b3 an der ersten
oder zweiten Zahnspitze 5. Die Blattbreiten an der ersten
und zweiten Zahnspitze sind identisch. Der Fuss 2 weist
an der den Zahnspitzen 5,6 gegenüber liegenden Seite
eine Fussbreite b1 auf. Die Zähne 4 weisen eine Zahn-
tiefe h6 auf. Die Zahntiefe h6 erstreckt sich von der ersten
Zahnspitze 5 bis zum Zahngrund 7.
[0017] Jeder Zahn 4 weist eine erste Zahnspitze 5 und
eine auf seiner Rückenfläche angeordnete zweite Zahn-
spitze 6 auf. Dabei bildet die erste Zahnspitze 5 mit ihrer
Brustfläche die Vorderseite des Zahns 4, die sogenannte
Brustfläche. Die Brustfläche ist gegenüber der Senkrech-
ten zur Drahtbasis um den Arbeitswinkel α geneigt aus-
geführt. Von der ersten Zahnspitze 6 ist gegenüber der
Brustfläche eine um einen Rückenwinkel γ1 gegen die
Senkrechte zur Drahtbasis geneigte Rückenfläche an-
geordnet. Auf dieser Rückenfläche ist die zweite Zahn-
spitze 6 ausgebildet. Die zweite Zahnspitze 6 ist in einem
Abstand a zur ersten Zahnspitze 5 angeordnet. Zwischen
der ersten Zahnspitze 5 und der zweiten Zahnspitze 6
ist ein Zahnzwischenraum 8 vorgesehen, welcher auf der
einen Seite von der Rückenfläche der ersten Zahnspitze
5 und auf der anderen Seite von einer Brustfläche der
zweiten Zahnspitze 6 begrenzt wird. Der Zahnzwischen-
raum 8 weist eine Höhe z aus. Ausgehend von der zwei-
ten Zahnspitze 6 führt die Rückenfläche mit einer Nei-
gung gegenüber der Senkrechten zur Drahtbasis (Rü-
ckenwinkel γ2) zum Zahngrund 7.
[0018] In der Ausführungsform nach Figur 1 ist der Rü-
ckenwinkel γ1 und der Rückenwinkel γ2 identisch. Bei
ebenfalls identischem Brustwinkel α der beiden Zahn-
spitzen 5 und 6 zeigen beide Zahnspitzen 5, 6 das gleiche
Verhalten in Bezug auf die Faserübernahme.
[0019] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform eines Garniturdrahtes 1.
Die Ausführung nach der Figur 3 unterscheidet von der
Ausführung nach der Figur 1 dadurch, dass der Rücken-
winkel γ1 für die Rückenfläche nach der ersten Zahnspit-
ze 5 nicht identisch ist mit dem Rückenwinkel γ2 nach
der zweiten Zahnspitze. Für bestimmte Fasermaterialien
kann es vorteilhaft sein, die Garnitur weniger aggressiv
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zu gestalten oder die Führung der Fasern an der Ober-
fläche der Garnitur zu fördern.

Legende

[0020]

1 Garniturdraht
2 Fuss
3 Blatt
4 Zahn
5 Erste Zahnspitze
6 Zweite Zahnspitze
7 Zahngrund
8 Zahnzwischenraum
α Brustwinkel
γ1 Rückenwinkel der ersten Zahnspitze
γ2 Rückenwinkel der zweiten Zahnspitze
h1 Gesamthöhe des Drahtes
h6 Zahntiefe
b1 Fussbreite
b3 Blattbreite an der Spitze
p Zahnteilung
a Spitzenabstand
z Höhe Zahnzwischenraum

Patentansprüche

1. Garniturdraht (1) zur Verwendung auf Trommeln in
Karden bestehend aus einem Fuss (2) und einem
Blatt (3) mit einer Gesamthöhe des Drahtes (h1) von
1.5 mm bis 5 mm, wobei das Blatt (3) mit Zähnen (4)
mit einer ersten Zahnspitze (5) mit einer Zahntiefe
(h6) von 0.3 mm bis 1.0 mm versehen ist und eine
Zahnteilung (p) von 1.4 mm bis 2.5 mm aufweist und
die Zähne (4) eine Rückenfläche mit einem Rücken-
winkel (y1) und eine Zahnbrustfläche mit einem Ar-
beitswinkel (α) aufweisen, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rückenwinkel (γ1) 50 bis 80 Winkel-
grade beträgt und auf der Rückenfläche des Zahns
(4) in einem Spitzenabstand (a) von der ersten Zahn-
spitze (5) eine zweite Zahnspitze (6) ausgebildet ist,
wobei die zweite Zahnspitze (6) eine Rückenfläche
mit einem Rückenwinkel (γ2) aufweist und der Rü-
ckenwinkel (γ2) der zweiten Zahnspitze (6) 50 bis 80
Winkelgrade beträgt, wobei der Rückenwinkel (γ1)
der ersten Zahnspitze (5) und der Rückenwinkel (γ2)
der zweiten Zahnspitze (6) gleich ist.

2. Garniturdraht (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spitzenabstand (a) zwi-
schen der ersten Zahnspitze (5) und er zweiten
Zahnspitze (6) 10% bis 50% der Zahnteilung (p) be-
trägt.

3. Garniturdraht (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Höhe (z) eines Zahn-

zwischenraums (8) zwischen der ersten Zahnspitze
(5) und der zweiten Zahnspitze (6) 10% bis 50% der
Zahntiefe (h6) beträgt.

4. Garniturdraht (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gesamthöhe des Drahtes (h1) an der ersten Zahn-
spitze (5) und an der zweiten Zahnspitze (6) gleich
ist.

5. Garniturdraht (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rückenwinkel (γ1) der ersten Zahnspitze (5) und der
Rückenwinkel (γ2) der zweiten Zahnspitze (6) 65
Winkelgrad beträgt.

6. Garniturdraht (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Zahnspitze (5) eine Blattbreite (b3) von 0.04
mm bis 0.08 mm aufweist.

7. Garniturdraht (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Zahnspitze (6) eine
Blattbreite (b3) aufweist, die gleich gross ist wie die
Blattbreite (b3) der ersten Zahnspitze (5).

8. Garniturdraht (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ar-
beitswinkel (α) 30 bis 50 Winkelgrad beträgt.

9. Trommel einer Karde, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Garniturdraht (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8 auf der Trommel aufgezogen ist.
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